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© Stadt Uster 2023: Stadtraum und Natur

Um Wildtiere zu schützen, besteht vom 1. April bis am 31. Juli im Wald und am Waldrand
Leinenpflicht für Hunde. Als Waldrand wird ein Gebiet bis 50 Meter Entfernung vom Wald
definiert. Die Leinenpflicht soll Rehkitze und andere Jungtiere sowie Bodenbrüter vor Hunden
schützen.

Leinenpflicht für Hunde im Wald

Waldareal

Waldrand (50m Abstand vom Wald)

Bitte beachten Sie: weitere beschilderte Bereiche mit Leinenpflicht, wie beispielsweise kantonale oder
kommunale Naturschutzgebiete, sind ebenfalls zu berücksichtigen. 


